
  

Konzept zur Hygiene während Corona 

 
Training in den Sporthallen A, B, C, D, E (Tisch-Tennis) 

  
 An Punktspielen und am Trainingsbetrieb in der Halle dürfen nur Personen teilnehmen die der  

„3-G-Regel“ entsprechen (Negativ getestete, vollständig geimpfte oder genesene Personen). 
Negativ getestet gelten diejenigen Personen, die ein negatives Testergebnis eines Antigen-
Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) 
vorlegen können. Der Nachweis ist in schriftlicher oder digitaler Form vorzulegen. Auch 
Personen, die ein negatives Testergebnis eines sogenannten Selbsttests vorlegen können, 
gelten als negativ getestet. Dieser Selbsttest muss jedoch vor Ort (bei Eintritt in die 
Sportstätte) und unter Aufsicht desjenigen stattfinden, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 
unterworfen ist (z. B. beim Training oder bei Punktspielen der gastgebende Verein).  
 
  Ein Antigen-Schnelltest kann (vgl. auch § 2 Nummer 6 SchAusnahmV):  

 
 durch einen schriftlichen oder digitalen Testnachweis des Arbeitsgebers/    

Schule nachgewiesen werden.  
 durch einen schriftlichen oder digitalen Testnachweis einer zugelassenen 

Teststation, eines Arztes oder einer Apotheke nachgewiesen werden.  
 Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, 

müssen anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im 
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal 
pro Woche getestet werden. 

 Impf-, Genesungs- und Testnachweise der Gastgeber und der gegnerischen 
Mannschaft sind dem Mannschaftsführer oder einer durch den 
Mannschaftsführer bestimmten Person vor Betreten der Halle vorzulegen. 

 
 Der TN kommt ausschließlich gesund zum Training / Punkspielbetrieb. Bei Symptomen wie 

Husten, Schnupfen, Fieber o.ä. ist dem Training fernzubleiben  
 Der TN erreicht den Parkplatz möglichst zur geplanten Uhrzeit  
 Beim Betreten der Halle sind die Hände zu waschen, bzw. zu desinfizieren  
 Das Training findet unter den vorgegeben offiziellen Richtlinien statt   

(DOSB und entsprechende Richtlinien der einzelnen Verbände)  
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